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DRINGLICHKEITSANTRAG

Umgehende Änderung  Flächennutzungsplan der Flächen nördlich von 
der Schatzbogenbrücke bis hin zum Rappenweg und Gegebenheiten 
sind unverzüglich anpassen

Antrag
Wir beantragen die sofortige Änderung des gültigen Flächennutzungsplan 
unverzüglich anzupassen, damit wird gewährleistet, dass  ein besser 
Lärmschutz greift. Wenn diese Gebiete nicht so ausgewiesen werden, gibt es
nur ein Lärmschutz, wie für eine „grüne Wiese“.

1. Aufnahme des künftigen Planungsgebietes an der Heltauer Straße, des 5.
    Bauabschnitt Arrondierung Kirchtrudering mit der Grundschule am   
    Rappenweg und 
2. die Aufnahme der Grundschule am Lehrer-Götz-Weg, die bisher im
    gültigen  Flächennutzungsplan nicht als Schule nur als E-Fläche  
    aufgewiesen ist.

Begründung
Veranlasst durch eine vorab Information aus sicherer Quelle zur heute 
vorgestellten Planungen des DB Netze Projekt Bhf- Trudering wurde deutlich,
dass die Schutzwürdigkeiten entlang der nördlichen Flanke der Planungen 
nicht den aktuellen Planungsüberlegung zur Schaffung von mehr Wohnraum 
(Heltauer Str./ 5. Bauabschnitt Riem- Rappenweg)  in diesem Bereich 
entsprechen. 
Insbesondere müssen beide geplanten bzw. existierenden Vorbehaltsflächen 
für Schulen gekennzeichnet werden und somit im Flächennutzungsplan die 
Notwendigkeiten besonderer Schutznotwendigkeiten verankert ist.

SPD-Fraktion 

Maren Salzmann-Brünjes     
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